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Handlungsanleitung zum Umgang mit § 3 TVergG LSA 

 
 

 

Alle Vergabeverfahren die nach den jeweils einschlägigen Vergabe- und Vertragsordnungen 

keiner Bekanntmachungspflicht unterliegen, sind von der Regelung des § 3 S.1 TVergG LSA 

ausdrücklich ausgenommen. 

 

 


